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Amtliche Nachrichten

Bekanntmachung
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplanes 17. Änderung „Vor 
dem Bauholz“ der Gemarkung Kützberg
Der Gemeinderat hat die 17. Änderung des Bebauungsplans 
„Vor dem Bauholz“ in der Gemarkung Kützberg beschlossen.
Zur Sicherung der Planung hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 03.06.2024 für dieses Gebiet eine Veränderungs-
sperre als Satzung beschlossen (§ 16 Abs. 1 BauGB). Diese 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht (§ 16 Abs. 2 BauGB).
Folgende Satzung wurde beschlossen:

Satzung über eine Veränderungssperre
für das Gebiet des in Aufstellung befindlichen  

Bebauungsplanes
17. Änderung „Vor dem Bauholz“ der Gemarkung Kützberg
Die Gemeinde Poppenhausen erlässt aufgrund der §§ 14 und 
16 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
Satzung:
§ 1 Erlass der Veränderungssperre
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.04.2024 die 17. 
Änderung des Bebauungsplans „Vor dem Bauholz“ in der Ge-
markung Kützberg beschlossen.
Zur Sicherung der Planung für das in § 2 der Satzung be-
zeichnete Gebiet wird eine Veränderungssperre erlassen.
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
(1) Der etwa 1,345 ha große räumliche Geltungsbereich der 
Veränderungssperre umfasst die Flurstücke 1165, 1166, 
1166/1, 1167, 1167/1, 1168, 1168/1, 1169, 1169/1, 1170, 
1170/1, 1171, 1172, 1173 und 1174 der Gemarkung Kützberg.
(2) Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist 
dargestellt im beiliegenden Lageplan im Maßstab 1:1200 vom 
21.05.2024, der als Anlage zur Veränderungssperre Teil der 
Satzung ist.
§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen
Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
dürfen:
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 
werden. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind:

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs 
sowie Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich 
Lagerstätten, auch wenn sie keine Vorhaben nach Buchst. 
a) sind

2. Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen 
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Ver-
änderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.
§ 4 Ausnahmen
(1) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 
denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkraft-
treten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, 
sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt.
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft 
die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde.
§ 5 Inkrafttreten und Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage ihrer ortsüblichen Bekanntmachung 
im Gemeindeblatt der Gemeinde Poppenhausen in Kraft.
(2) Sie tritt außer Kraft, sobald und soweit der für den Geltungs-
bereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan rechts-
kräftig geworden ist, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei 
Jahren, vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet.
Anlage 1 – Geltungsbereich Veränderungssperre:
siehe Seite 2
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre 
gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB in Kraft.
Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über 
die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
entstandene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre nach § 18 und des § 18 Abs. 3 BauGB und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen.
Die Satzung über die Veränderungssperre kann während ihrer 
Geltungsdauer in der Gemeinde Poppenhausen, Bauamt, 
Martin-Werner-Platz, 97490 Poppenhausen während der üb-
lichen Dienststunden eingesehen werden.
Ferner sind die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde 
Poppenhausen unter www.poppenhausen.de veröffentlicht.
Gemeinde Poppenhausen
Poppenhausen, 04.06.2024
gez. Nätscher
1. Bürgermeister
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Anlage 1 – Geltungsbereich Veränderungssperre:

Sitzung des Gemeinderates
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am 
01.07.2024 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt!

Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Errichtung und 
zum Betrieb des Gewerbeparks A 71 Oerlenbach/Poppen-
hausen für das Haushaltsjahr 2024

I.
Nachstehend wird die von der Verbandsversammlung am 
13.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung für 2024, die 
keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, amtlich bekannt 
gemacht.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Zweckver-
bandes zur Errichtung und zum Betrieb des Gewerbeparks 
A 71 Oerlenbach/Poppenhausen für das Haushaltsjahr 2024 
liegen vom Tag der Veröffentlichung an bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Ge-
schäftsstelle (Rathaus Oerlenbach, Schulstraße 8, 97714 
Oerlenbach, Erdgeschoss, Zimmer 07) während der all-
gemeinen Dienststunden zur öffentlichen Einsicht aus.
Mitglieder des Verbandes sind:
Gemeinde Poppenhausen
Gemeinde Oerlenbach

II.
Haushaltssatzung

des Zweckverbandes
zur Errichtung und zum Betrieb des

Gewerbeparks A 71 Oerlenbach/Poppenhausen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der Art. 41 ff des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit und der Art. 63 ff Gemeindeordnung erläßt der 
Zweckverband zur Errichtung und zum Betrieb des Gewerbe-
parks A 71 Oerlenbach/Poppenhausen folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der in Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit �  70.150 Euro
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit � 6.617.000 Euro
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind 
nicht vorgesehen.

§ 4
Die Verbandsumlagen nach § 21 der Verbandssatzung werden 
wie folgt festgesetzt:
im Verwaltungshaushalt mit �  50.000 Euro
im Vermögenshaushalt mit �  0 Euro

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000 Euro 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.
Oerlenbach, 02.04.2024
Zweckverband zur Errichtung und zum Betrieb des Gewerbe-
parks A 71 Oerlenbach/Poppenhausen
Rogge
Verbandsvorsitzender

Ihr Mitteilungsblatt:
viel mehr als nur ein „Blättchen“!
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Manöverübung der Bundeswehr
Das Landratsamt Schweinfurt teilt mit, dass in der Zeit vom 
13.06.2024 bis zum 19.06.2024 eine Manöverübung im Be-
reich der Landkreise Schweinfurt und Bad Kissingen durch-
geführt wird. Hierbei handelt es sich um eine Truppenübung 
der Bundeswehr. Radfahrzeuge werden eingesetzt.
Es ist insbesondere bei der Jagdausübung und bei Tätigkeiten 
im Wald verstärkt auf die Sicherheit zu achten. Dabei wird 
allen Personen nahegelegt, sich von Truppeneinrichtungen 
fernzuhalten. Auf die Gefahren die von liegen gebliebenen 
militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen 
wird hingewiesen, Es wird gebeten, jeden Fund umgehend der 
Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass zur Schadensabwicklung 
die Gemeinde sowie die Wehrbereichsverwaltung SÜD - Dezernat, 
Heilbronner Straße 186, 70191 Stuttgart nähere Auskünfte erteilen.

Problemmüllsammlung Frühjahr 2024
In unserer Gemeinde findet die Problemmüllsammlung an 
folgendem Tag statt:
Samstag, 08.06.2024
12:00 bis 13:30 h Poppenhausen, Sportheim/R.-Werner-Str.
Wir weisen darauf hin, dass es verboten ist, Problemmüll vor 
oder nach der Standzeit am Standort des Problemmüllmobils 
abzuladen.

Zusammenhalt in ländlichen Regionen? – 
Ein Forschungsprojekt zum Mitmachen
Wie ist es eigentlich um den sozialen Zusammenhalt in länd-
lichen Regionen Bayerns bestellt und welche Ideen haben 
die Bürgerinnen und Bürger, um ihn zu stärken? – Das unter-
sucht die Technische Hochschule Nürnberg bis 2026 in einem 
großen Forschungsprojekt in ganz Bayern. Gefördert wird 
das Heimatprojekt vom Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat.
Worum geht es im Heimatprojekt Bayern?
Sozialer Zusammenhalt: damit ist das konkrete soziale Mit-
einander vor Ort gemeint, das Gefühl von Zugehörigkeit und 
die Fragen des Gemeinwohls. Hier stehen ländliche Räume 
vor großen Herausforderungen: Demografischer Wandel, 
Digitalisierung, Mobilität, Energiewende – um nur einige ge-
sellschaftliche Entwicklungen zu nennen. Aber gerade in länd-
lichen Räumen gibt es auch sehr viele Menschen, die sich für 
das Gemeinwohl einsetzen und ein großes Interesse daran 
haben, den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
Die Erscheinungsformen und Rahmenbedingungen sozialen 
Zusammenhalts in ländlichen Regionen werden im Projekt 
untersucht. In drei großen Bürgerbefragungen und vier Ver-
tiefungsprojekten zu verschiedenen Aspekten des sozialen Zu-
sammenhalts kommen Menschen aus allen Regionen zu Wort, 
aus Dörfern und Kleinstädten, Alteingesessene und neu Zu-
gezogene, Alt und Jung:

Die Themen der Bürgerbefragungen in den Jahren 2023 bis 
2025:
• Stärke und Qualität des alltäglichen sozialen Miteinanders 

vor Ort (2023)
• Ortsverbundenheit und Gefühl von Zugehörigkeit (2024 – 

Start am 14.09.2024)
• Gemeinwohlorientierung und Engagement (2025)
Die Themen der Vertiefungsprojekteprojekte:
• Wie kann sozialer Zusammenhalt dazu beitragen, zuhause 

alt werden zu können?
• Welche Faktoren bewegen junge Menschen dazu im länd-

lichen Raum zu bleiben?
• Welche Gründe sprechen für eine Rückkehr in den länd-

lichen Raum als Wohn- und Arbeitsort?
• Auf welche Weise trägt die lokale Kultur zum Zusammenhalt bei?

Wer kann mitmachen – und wie?
Zur Teilnahme sind die Bürger aller Kommunen eingeladen, die 
gemäß dem Landesentwicklungsplan Bayern (LEP) zum länd-
lichen Raum gehören. 

Alle Kommunen des ländlichen Raums wurden bereits 
kontaktiert. Die Teilnahme an den drei Befragungen ist online 
über die Projektwebsite möglich 
(www.heimatprojekt-bayern.de). Für die Vertiefungsprojekte 
wird das Projektteam unterschiedliche Personen und 
Organisationen in ganz Bayern kontaktieren.
Warum lohnt es sich mitzumachen?
Mit dem Forschungsvorhaben werden für Bürger und Politik Er-
kenntnisse über die Verbundenheit in den ländlichen Regionen 
erarbeitet, systematisiert und vergleichend ausgewertet. So 
kann der soziale Zusammenhalt besser sichtbar gemacht 
und weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse werden laufend 
auf der Projektwebsite zur Verfügung gestellt, so dass alle 
Interessierten sich selbst ein Bild machen können. Der Ergeb-
nisbericht aus der ersten Bürgerbefragung sowie eine Ergeb-
nisbroschüre aus dem ersten Vertiefungsprojekt zum Thema 
Alltagsunterstützung für Senioren durch Nachbarschaftshilfen 
können bereits online eingesehen werden. Eine Abschluss-
veranstaltung mit dem Bay. StMFH zum Projektende bietet die 
Möglichkeit, die Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren.
Wann geht es los?
In der ersten Befragung geht es um die Verbundenheit vor Ort. 
Die Teilnahme ist ab dem 14. September 2024 möglich. Ab 
diesem Tag kann die Befragung über die Projektwebseite auf-
gerufen werden. Die Teilnahme ist dann bis zum 14. Oktober 
2024 möglich.
Wo gibt es mehr Informationen zum Projekt?
Ausführlichere Informationen gibt es auf der Projektwebseite: 
www.heimatprojekt-bayern.de
Wer ist für das Projekt verantwortlich und wie kann man 
Kontakt aufnehmen?
Projektleitung: Prof. Dr. Sabine Fromm, Technische Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm
Kontakt: Per E-Mail: heimatprojekt-bayern@th-nuernberg.de
Das Projekt wurde als ein Ergebnis des Zukunftsdialog Heimat.
Bayern ins Leben gerufen und ist als Heimatprojekt eine Maß-
nahme der Heimatstrategie „Offensive.Heimat.Bayern 2025“.

Notfalldienste fordern Hausnummern
Das nächtliche Suchen nach Hausnummern ist eine deutliche 
Verzögerung bei der Hilfe und Versorgung der Bevölkerung in 
Notfällen. Deshalb fordern die Notfalldienste alle Hauseigen-
tümer auf, die Hausnummern so anzubringen, dass sie auch 
nachts lesbar sind.
Eine weitere Erleichterung für Rettungsdienste wäre auch, 
wenn die Außenbeleuchtung an den Häusern eingeschaltet ist, 
bei denen um Hilfe ersucht wird.
Die Unterstützung der Rettungsdienste müsste für jeden 
Bürger im eigenen Interesse liegen.
gez. Ludwig Nätscher, 1. Bürgermeister

NINA – Notfall-Informations- und  
Nachrichten-App (Warnapp)
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) stellt kostenlos die Notfall-Informations- und Nach-
richten-App NINA zur Verfügung. Sie kann über iTunes sowie 
den Google Play Store heruntergeladen werden.
NINA warnt die Bevölkerung in ganz Deutschland über unter-
schiedliche Gefahrenlagen, wie zum Beispiel Gefahrstoffaus-
breitung oder einen Großbrand, Wetterwarnungen und Hoch-
wasserinformationen.
Das BBK legt grundsätzlich die Nutzung der App nahe. Im Hin-
blick auf mögliche Szenarien großflächiger und längerer Strom-
ausfälle hat die Nutzung eine zusätzliche Bedeutung erlangt.
Abonnieren Sie Gebiete und Orte, für die Sie gewarnt werden 
möchten: Landkreise, Gemeinden oder Umkreise von neun 
und einem Quadratkilometer um einen frei wählbaren Ort sind 
möglich. Auf Wunsch warnt Sie die Warn-App NINA auch für 
Ihren aktuellen Standort.
Mehr zu diesem Thema und anderen Themen finden Sie unter 
www.bbk.bund.de
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Der Seniorenbeirat informiert

Seniorenausflug der  
Gemeinde Poppenhausen!
Abfahrtszeiten für den Seniorenausflug am Mittwoch, 
den 19. Juni 2024
Kützberg 7:35 Uhr Bushaltestelle an der Kirche
Kronungen 7:40 Uhr Bushaltestelle St. Sebastianstr
Poppenhausen 7:50 Uhr Rathaus
Maibach 8:00 Uhr Zehntscheune
Hain 8.10 Uhr Bushaltestelle
Pfersdorf 8.20 Uhr Bushaltestelle Hohgasse

Jugendecke

Ferienspaß 2024
Die Programmhefte für den Ferienspaß in den Sommerferien 
2024 liegen ab sofort in der Gemeinde Poppenhausen aus.
Anmeldungen werden ab dem 26.06.2024 bei der Gemeinde-
verwaltung Poppenhausen, Martin-Werner-Platz, entgegen-
genommen. Anmeldungen per E-Mail sind ausschließlich an 
waltraud.metz@poppenhausen.de zu richten.
Bei E-Mail-Anmeldungen ist das Anmeldeformular zwingend 
notwendig, ansonsten kann diese nicht berücksichtigt werden!

Hip Hop Workshop am 02.07.2024, 
von 12 bis 16 Jahre
Im Rahmen der Regionalpartnerschaft des Bezirks Unter-
franken und der Region Calvados in Frankreich hat der Kreis-
jugendring Schweinfurt einen besonderen Workshop im 
Programm: Am 02.07.2024 bietet Tanzlehrer Vincent Nkumu 
aus Frankreich einen HipHop-Workshop an. Beeinflusst wurde 
er vom HipHop sowie afrojamaikanischen Tanz.
Sprachkenntnisse oder Vorkenntnisse sind für den Workshop 
nicht erforderlich.
Der Workshop findet von 16 – 20 Uhr voraussichtlich in der 
Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Schweinfurt statt, Felix-
Wankel-Str. 3, 97526 Sennfeld.

Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind/ jeder bzw. jede 
Jugendliche/ jede Person teilnehmen von 12 – 16 Jahren teil-
nehmen kann.
Anmeldeschluss ist der 23.06.2024. Weitere Informationen 
sowie Anmeldeformular unter www.kjr-sw.de. Rückfragen bitte 
an anne.oertel@kjr-sw.de.

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft St. Jakobus  
im Oberen Werntal
Samstag 08.06. - Samstag der 9. Woche im Jahreskreis
Kützberg 11:00 Tauffeier des Kindes Emil Felix Weidinger
Geldersheim 10:00 Firmung
Sonntag 09.06. - 10. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Poppenh. 08:30 Messfeier

Hermine u. Otto Schätzlein
Hain 10:00 Wort-Gottes-Feier in der Kirche

anschl. Pfarrgemeindefest
Maibach 10:00 Messfeier

Herbert Weisenberger und verst. Ang. 
/ Richard und Hildegard Schlembach / 
Juliane und Gottfried Vierheilig und Ang. 
/ Peter Reinhart und Schwester Rosalinde 
Röming / Bruno Schmitt und verst. Ang. / 
Fam. Pauly und Hildegard Sehr

18:30 Rosenkranz
Donnerstag 13.06. - Hl. Antonius von Padua
Poppenh. 19:30 Bibelerlebnisabend im Pfarrheim
Samstag 15.06. - Hl. Vitus (Veit)
Hain 18:30 Messfeier

Sofie und Gregor Erhard und Schwieger-
tochter Heike

Sonntag 16.06. - 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Poppenh. 10:00 Messfeier

zur Danksagung
Pfersdorf 10:00 Wort-Gottes-Feier
Kützberg 08:30 Messfeier

Elisabeth Stürmer (3. Seelenamtt) / 
Klara, Karl und Paul Hemberger / Jürgen 
Haschke, Veronika und
Erwin Bieber und Ang. / Anita Kraus

Kronungen 10:00 Wort-Gottes-Feier
Maibach 10:00 Messfeier

Elisabeth Göbel / Brunhilde und Linus 
Schonunger, Ruth und Edgar Kuhn / Rudi 
Schöpf und Ang. /
Johann Dauber und Ang. und Fam. 
Gossler /
Leb. und Verst. d. Fam. Stürmer / Sophie 
und
Otto Bokisch, leb. und verst. Ang.

18:30 Rosenkranz

Evang.-Luth. Pfarramt Obbach
2. Sonntag nach Trinitatis, 09.06.,
11.00 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche Obbach
Dienstag, 11.06.,
14.00 Uhr Seniorennachmittag im Evang. Gemeindehaus 

Obbach. Diesmal steht Gymnastik mit Frau Senff 
auf dem Programm

19.00 Uhr Posaunenchorprobe im Evang. Gemeindehaus 
Euerbach

Donnerstag, 13.06.,
19.30 Uhr ökum. Chorprobe im Evang. Gemeindehaus Ob-

bach
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Familienbücherei Poppenhausen –  
Treffpunkt für Jung und Alt
Altes Rathaus, Obere Straße 5
Öffnungszeiten:
Mittwoch 9.00 – 10.00, 17.30 -19.00,
Sonntag, 10.00 – 11.30
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.buecherei-poppenhausen.com

Termine
Sonntag 09.06.2024 Pfarrgemeindefest in Hain, 

10.00 Uhr Gottesdienst, 
anschl. Festbetrieb

Donnerstag 13.06.2024 Vortrag „Mein denkmal-
geschütztes Traumhaus“ - 
Werneck, 19.00 Uhr, mit An-
meldung

Sonntag 16.06.2024 Kützberger Kindergarten-
fest, 11.00 Uhr Gottesdienst, 
anschl. Festbetrieb, im Pfarr-
garten Kützberg

Mittwoch 19.06.2024 Seniorenausflug nach 
Bayreuth

Donnerstag 20.06.2024 Seniorenessen Gasthaus Stern, 
Poppenhausen, 12.00 Uhr

Samstag 22.06.2024 Gauditurnier des TSV 
Kützberg, 14.00 Uhr, Sport-
platz Kützberg

Samstag 22.06.2024 Sonnwendfeuer am 
Maibacher Feuerwehrhaus, 
ab 18.00 Uhr

Samstag/
Sonntag

22.06./23.06.24 Tag des offenen Ateliers in 
Oberwerrn und Obbach

Sonntag 23.06.2024 Sommerfest im Kindergarten 
Kronungen, ab 13.00 Uhr

Freitag 28.06.2024 Ausflug des Frauenbundes 
Poppenhausen/Hain, Ab-
fahrt 13.00 Uhr, Rathaus 
Poppenhausen

Vereinsnachrichten

Gemeindeteil Hain

Senioren
Maiandacht der Reiferen Jugend Hain
Am 8. Mai hielt Gemeindereferentin Isolde Löb eine kleine Mai-
andacht für die Senioren in der Hainer Kirche.

� Foto: Manfred Erhard

Pfarrgemeinderat

Herzliche Einladung 
zum Pfarrgemeindefest 

am Sonntag, 9. Juni 2024 
in Hain

10:00 Uhr            Gottesdienst 
in der Kirche

Anschließend Festbetrieb
Zu Mittag gibt es Spießbraten, Bratwurst und Steak

mit selbstgemachten Salaten

Erst sollst Du dein Kreuzchen machen, danach gibt’s bei
unserem Pfarrgemeindefest viele leckere Sachen.
Kaffee mit hausgemachten Torten und Kuchen,
es würde uns freuen, wenn uns ganz viele besuchen!

Wir laden dazu recht herzlich ein !!!

Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung Hain 

Gemeindeteil Kützberg

Kindergarten
Neues aus dem Kindergartan Rabenhaus
Die kath. öffentliche Bücherei Ramsthal und der Kindergarten 
haben schon einige Jahre eine Büchertausch-Kooperation. 
Ca. 4-mal im Jahr bringt Frau Neder in Absprache mit dem 
Kindergarten 20 Bücher und wechselt diese im drei monat-
lichen Rhythmus aus. Bilderbücher, Hartkartonbücher für die 
Kleinsten, Sachbücher oder passende Lektüren zum Jahres-
thema werden von den Kindern immer begeistert entgegen-
genommen. Dieses Mal besuchte die Büchereileiterin zum Tag 
des Buches am 23.April die 16 Kinder der Piepmatzgruppe 
(Krippenkinder).

Piepmätze vom Kindergarten Kützberg� Foto: Claudia Hartmann
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DJK Greßthal II : TSV Kützberg
14.06.2024 um 20:05 Uhr
TSV Kützberg : TV Oberndorf
Jugend 15 – in Ettleben
19.06.2024 um 18:00 Uhr
TSC Zeuzleben II : TSV Kützberg
19.06.2024 um 18:40 Uhr
TSV Kützberg : FV Egenhausen
Kommen Sie vorbei!
Die Mannschaften freuen sich über Ihre Unterstützung!

Gemeindeteil Poppenhausen

Turn- und Sportverein 1910 e.V.
Tennisabteilung
Medenspiel Tennis Herren 40 Nordliga 3 Gr. 191
Samstag, 08.06.2024 ab 12:00 Uhr:

TSV Poppenhausen : TC BW Bad Neustadt
Heimspiel am Tennisgelände in Poppenhausen hinter dem 
Sportplatz
Zuschauer sind herzlich willkommen!

Mitteilungen der 
Interkommunalen Allianz 
Oberes Werntal

Bio? Öko? Alles logisch?  
Abend-Exkursion Bio-Landwirtschaft
für politische Entscheidungstragende und 
Verwaltungsmitarbeitende Naturlandhof 
Karg, Von-Erthalstr. 4, 97490 Poppenhausen-
Kronungen Dienstag, 25. Juni 2024,  
18.30 Uhr - 20 Uhr
Begrüßung durch die Öko-Modellregion Oberes Werntal, Hof-
besichtigung mit Benedikt Karg (Mobiler Hühnerstall - Ver-
arbeitungsraum - Ackerbau - Direktvermarktung), Austausch 
über derzeitige Rahmenbedingungen im Ökolandbau, Ge-
meinsamer Ausklang bei Getränken und Häppchen.
Wir bitten um Anmeldung bis 2 Tage vorher unter 09726 9067-
24 oder oekomodellregion@oberes-werntal.org. Die Öko-
Modellregion freut sich über rege Beteiligung. Mehr Infos auch 
auf unserer Website: www.oekomodellregionen.bayern/oberes-
werntal/ „Termine“.

Bio Meet & Greet – vom Bio-Acker in die 
Küche Interessierte Küchen und Gastro-
nomie gesucht
In Unterfranken werden viele hochwertige Bio-Lebensmittel 
und –Rohstoffe erzeugt. Ganz nach dem Motto „Wissen wo‘s 
herkommt“ führen die unterfränkischen Öko-Modellregionen 
dieses Jahr erstmalig am 17. Juni eine Veranstaltung durch, 
auf der sich Bio-Erzeugung, Großhandel und Küchen direkt 
miteinander über Produkte und Bedarfe austauschen und sich 
gegenseitig kennenlernen können.

Bio-regionales Speeddating
Jeder Bio-Betrieb bekommt einen Tisch zugeteilt, an dem 
Produkte und Informationsmaterialien präsentiert werden 
können. In 10-minütigen Runden haben Interessierte der 
Außer-Haus-Verpflegung und des Handels, die Möglichkeit 
mit den jeweiligen Betrieben ins Gespräch zu kommen. Dann 
wird zum nächsten Tisch gewechselt. Selbstverständlich bleibt 
in der Pause und im Anschluss genug Zeit, den Austausch zu 
vertiefen und offene Fragen zu klären.

Sie hatte für jedes Kind ein altersgerechtes Buch dabei. „Lese-
start 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- 
und Leseförderund. Es wird vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert und von der Stiftung Lesen 
durchgeführt. In drei aufeinander folgenden Jahren erhalten 
Eltern für ihre Kinder im Alter
von einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets. Die ersten 
beiden Sets können sie in teilnehmenenden Kinderarztpraxen 
bekommen und das 3.Set in der Bücherei vor Ort. Zu allen drei 
Sets gehört ein altersgerechtes Bilderbuch, Information für die 
Eltern mit Alltsgstipps zum Vorlesen und Erzählen und eine 
kleine Stofftasche.
Die Piepmätze freuten sich über ihr eigenes Buch und hielten 
es stolz in die Kamera.

 

 

Internal 

Wir laden Euch recht herzlich 

zum Sommerfest des Kindergartens 

Kützberg ein! 

 

Wann?  16. Juni 2024 

Wo?  Im Pfarrheim/ Pfarrgarten Kützberg 

 

11.00 Uhr * Gottesdienst im Pfarrgarten 

11.30 Uhr * Mittagessen 

13.30 Uhr * Aufführung der Kindergartenkinder 

Im Anschluss * Kaffee & Kuchen 

15.30 Uhr * Spielstraße 

18.00 Uhr * Festende 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Sommerfest 

mit vielen Besuchern!!! 

Turn- und Sportverein 1928 e.V.
Korbball Spieltage und Heimspieltag!
Jugend 19 – in Werneck
07.06.2024 um 19:15 Uhr

TSV Werneck : TSV Kützberg
07.06.2024 um 20:05 Uhr
SC Hesselbach : TSV Kützberg
Jugend 9 – in Wasserlosen
12.06.2024 um 17:30 Uhr
DJK Greßthal I : TSV Kützberg
12.06.2024 um 18:05 Uhr
DJK Greßthal II : TSV Kützberg
Jugend 12 – in Kützberg!
13.06.2024 um 17:30 Uhr
DJK Greßthal II : TSV Kützberg
13.06.2024 um 18:55 Uhr
TSV Kützberg : VfL Niederwerrn II
Frauen – in Kützberg!
13.06.2024 um 19:15 Uhr
TSV Kützberg : DJK Erbshausen-Sulzwiesen
13.06.2024 um 20:05 Uhr
TSC Zeuzleben II : TSV Kützberg
Jugend 19 – in Greßthal
14.06.2024 um 19:15 Uhr
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Dabei geben das Format und die Verarbeitung von Ziegeln, 
wie auch die Bearbeitungsspuren auf Holz sogar Aufschluss 
über das ungefähre Alter der Materialen.
Der nächste Vortrag der Bauhütte Obbach „Wertschätzen statt 
Wegschieben“ findet am Donnerstag, den 13. Juni 2024 in 
Werneck statt.
Anmeldungen sind unter info@oberes-werntal.de möglich.
Im Rahmen der Veranstaltung „Tag der Innenentwicklung 2024“ 
werden die Türen des BauSchauHauses in Geldersheim ge-
öffnet sein.

Künstler undKunsthandwerker
laden ein

22. und 23. Juni 2024
Samstag 14 - 18 Uhr
Sonntag  11 - 17 Uhr

Herzlich willkommen in
Obbach und Oberwerrn
Obbach: Frühlingsstr. 14, Altes Rathaus, Bauhütte
Oberwerrn: Am Buchweg 36, Am Bonland 36

Tag des offenen

Ateliers
im Oberen Werntal

Einladung zum Fachvortrag der  
Bauhütte Obbach “Wertschätzen statt 
Wegschieben“
Mein denkmalgeschützter Wohntraum
Donnerstag, den 13.06.2024 ab 19 Uhr
Ort: Werneck
Referenten: Nicole Kuhn und Bastian Neder
In diesem Fachvortrag berichten zwei überaus engagierte Bau-
herren über den Weg zu ihrem denkmalschützen Traumhaus. 
In viel Eigenleistung, mit verschiedenen Handwerksbetrieben 
und großer privater Unterstützung ist es ihnen gelungen, sich 
einen Wohntraum in alten Mauern zu schaffen. Mit Bildern und 
Erzählungen wird der Renovierungsprozess vorgestellt.
Lassen Sie sich begeistern und inspirieren, eine Sanierung im 
Bestand anzugehen.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse.
Anmeldungen zum Vortrag sind erforderlich unter:
info@oberes-werntal.de oder Telefonnummer 09726/91 55 27
Die Teilnahme ist kostenlos.
Zum Vormerken:
Die nächste Bauhütten-Veranstaltung wird im September im 
Rahmen der „Tage der Innenentwicklung“ in Geldersheim im 
BauSchauHaus stattfinden.

Die Veranstaltung findet am 17. Juni 2024, von 16 bis 18:30 
Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Kitzingen-Würzburg (Standort Würzburg) statt. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Interessierte Gastronomiebetriebe und Küchen, 
die gerne mehr Produkte von regionalen Bio-Erzeugerinnen 
und Erzeugern anbieten möchten, können sich gerne bei 
den unterfränkischen Öko-Modellregionen anmelden. Alle 
Informationen sind auf der Homepage unter ‚Termine‘ zu 
finden: www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal. 
Fragen beantwortet Anja Scheurich, Telefon: +49 (0)9726 9067 
24, E-Mail: oekomodellregion@oberes-werntal.org.

Regionale Bio-Kichererbsen halten Einzug in die kulinarische 
Vielfalt der Öko-Modellregionen. Dafür sorgen engagierte 
Landwirte wie Benedikt Endres (links) und Lorenz und Lisa 
Berndt vom Würzburger Schützenhof, die regionale Falafel 
beim kommenden Würzburger Weindorf anbieten.
Foto: Hanna Dorn

Workshop der Bauhütte Obbach 
26.05.2024

„Statische Probleme an alten 
Gebäuden erkennen, Möglichkeiten 

der Sanierung besprechen“

Referent: Frank Ebner, Baustatiker in der Denkmalpflege
Der Baustatiker Frank Ebner, der auch Eigentümer des 
BauSchauHauses in Geldersheim ist, überzeugte die 
interessierten Teilnehmer mit Kompetenz und seinem fachlichen 
Wissen zum Thema „Statische Probleme in alten Gebäuden“.
Für die Veranstaltung machte man sich auf die Suche nach 
einem geeigneten Hof mit Nebengebäuden im Oberen Werntal 
und die Wahl fiel auf ein Anwesen im Altort von Ebenhausen.
Nach den Begrüßungen von 2. Bürgermeister Benedikt Keßler, 
der ILE Oberes Werntal und dem Grundstückseigentümer er-
griff Frank Ebner das Wort.
Zunächst schickte er die Gruppe mit der Aufgabe los, sich ein 
Fachwerkgebäude von außen und innen genauer anzusehen 
und Auffälligkeiten zu sammeln. Nach zehn Minuten trafen sich 
die Teilnehmer wieder. Gemeinsam überlegte man, wie diese 
entstanden sein könnten und ob sie eine Gefahr für das Ge-
bäude bedeuten. Bei über Jahrhunderten entstandenen An- 
und Umbauten bleibt die optimale Statik an manchen Stellen 
auf der Strecke. Witterung und das Eintreten von Wasser 
hinterlässt ebenfalls seine Spuren. Ausführlich und kurzweilig 
erklärte er gut verständlich, wie mit den Schäden umgegangen 
werden kann und wie ein Schaden behoben werden kann.
Sein Fazit: Nicht jeder Schaden muss Angst machen. 
Schäden müssen nicht immer gleich behoben werden. 
Manchmal reicht es, die Stellen zu beobachten. Erst wenn sich 
die Stellen verändern, gibt es Handlungsbedarf.
Mit diesem Vorgehen wurden alle Gebäude auf dem Anwesen 
vom Gewölbekeller bis zum Dachfirst besprochen.
Frank Ebner informierte auch mit vielen praktischen Tipps über 
Materialien, wie die Verwendung von Vollgewindeschrauben, 
das Ersetzen und Wiederherstellen von ausgefallenen Fach-
werkfeldern, sowie über verschiedene Sand- und Backstein-
arten und deren Instandsetzung.
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Fenster, Türen, Rollläden, Raffstoren, 
Garagentore, hochwertige Pergolen und 
Markisen 
Stahlprodukte - Geländer, Überdachungen, 
Balkone, Treppen 
www.nowak-foitzik.de, www .geländer-welt.com 

Tel. 09725/816 98 51 e-Mail: info@no-fo.de 

Marcin Nowak / Peter Foitzik 
Gewerbegebiet A71 
An der Heide 15 
D - 97714 Oerlenbach

Photovoltaik - PV Anlagen
Planung - Verkauf -  
Montage - Abnahme

An der Heide 15 · 97714 Oerlenbach
09725 816 98 52 · info@home.up.gmbh
www.home-up.gmbh
www.home-up-pvanlage.de

Violetta Windisch

Ihr Verkaufsinnendienst

Ich bin für Sie da…

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 09191 723256
Fax: 09191 723242 

v.windisch@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Finstral Studio Gochsheim
Jakob-Panzer-Str. 12 | T 09721 6446 632
finstral.com/gochsheim

Termin  
im Studio  
buchen

Fenster neu erleben.
Besuchen Sie uns.

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

Notdienst - Tag + Nacht

Geo  09382 / 31 03  - 0
SW   09721 / 76 21 0

Ihr zuverlässiger Partner, 
egal ob privat,

kommunal oder gewerblichKT
Alles rund ums Abwasser! 

Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!

„Werden 
  Sie Pate!“

Plan International Deutschland e.V.
www.plan.de


